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 Lohnbeiträge ‒ Neuerungen und Wissenswertes
 Internationale Abkommen und Entsendungen
 Investition in die Eingliederung lohnt sich
 Blick in die Zukunft: Änderungen und Revisionen
 Fragen und Antworten
 Apéro
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Programm



Lohnbeiträge
Neuerungen und Wissenswertes
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Thomas Bösch | ABTEILUNGSLEITER BEITRÄGE



Vor-/Nachname Telefon E-Mail
Nathalie Rust, Teamleiterin +41 41 560 47 98 nathalie.rust@akzug.ch
Giulia Acciardi +41 41 560 47 85 giulia.acciardi@akzug.ch
Alice Arnold +41 41 560 47 75 alice.arnold@akzug.ch
Manuela Brun +41 41 560 47 88 manuela.brun@akzug.ch
René Dubacher +41 41 560 47 76 rene.dubacher@akzug.ch
Carmen Gabriel +41 41 560 47 82 carmen.gabriel@akzug.ch
Adrian Hauser +41 41 560 47 86 adrian.hauser@akzug.ch
Loris Lambrigger +41 41 560 47 78 loris.lambrigger@akzug.ch
Petra Rüttimann +41 41 560 47 87 petra.ruettimann@akzug.ch
Nada Sapina +41 41 560 47 79 nada.sapina@akzug.ch
Fahrija Softic +41 41 560 47 81 fahrija.softic@akzug.ch
Cornelia Sommer +41 41 560 47 83 cornelia.sommer@akzug.ch

26. November 2019 Infoveranstaltung für Arbeitgebende5

Team Beiträge
Ihre Kundenberaterin, Ihr Kundenberater



Vor-/Nachname Telefon E-Mail

Claudia Villiger, Teamleiterin +41 41 560 47 90 claudia.villiger@akzug.ch

Rosmarie Binkert +41 41 560 47 89 rosmarie.binkert@akzug.ch

Lara Ehrismann +41 41 560 47 94 lara.ehrismann@akzug.ch

Iris Haab +41 41 560 47 95 iris.haab@akzug.ch

Alessandro Iemmallo +41 41 560 47 93 alessandro.iemmallo@akzug.ch

Oliver Jankovic +41 41 560 47 91 oliver.jankovic@akzug.ch

Milica Rizov +41 41 560 47 69 milica.rizov@akzug.ch

Mario Ronchetti +41 41 560 47 96 mario.ronchetti@akzug.ch

Alessia Sorrenti +41 41 560 47 92 alessia.sorrenti@akzug.ch
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Team FAK / EO / MSE
Ihre Kundenberaterin, Ihr Kundenberater



In der Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 
wurde das Bundesgesetz über die 
Steuerreform und die AHV-Finanzierung 
(STAF) angenommen. Der Bundesrat hat 
beschlossen, das Gesetz per 1. Januar 
2020 in Kraft zu setzen. Damit steigen die 
AHV-Beiträge erstmals seit 1975.
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Änderungen auf 1. Januar 2020
Höhere AHV-Beiträge
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Änderungen auf 1. Januar 2020
Beiträge der Arbeitgeber / Arbeitnehmer

Arbeitgeber Arbeitnehmer Total

AHV bisher
AHV neu

4,2 %
4,35 %

4,2 %
4,35 %

8,4 %
8,7 %

IV 0,7 % 0,7 % 1,4 %

EO 0,225 % 0,225 % 0,45 %

Total AHV/IV/EO bisher
Total AHV/IV/EO neu

5,125 %
5,275 %

5,125 %
5,275 %

10,25 %
10,55 %
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Änderungen auf 1. Januar 2020
Beiträge der Selbständigerwerbenden

 Der AHV-Beitragssatz für Selbständigerwerbende steigt 
von 7,8 % auf 8,1 %. 

 Der jährliche AHV/IV/EO-Mindestbeitrag erhöht sich von 
CHF 482 auf CHF 496.

 Die sinkende Beitragsskala für Selbständigerwerbende 
wird angepasst. 
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Änderungen auf 1. Januar 2020
Beiträge der Nichterwerbstätigen

 Der jährliche AHV/IV/EO-Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige wird von 
CHF 482 auf CHF 496 angehoben. 

 Der jährliche AHV/IV/EO-Höchstbeitrag für Nichterwerbstätige entspricht 
50 Mal dem Mindestbeitrag und beträgt neu CHF 24'800 (bisher 
CHF 24'100).

 Nichterwerbstätige Ehefrauen und Ehemänner sind von der 
Beitragspflicht befreit, sofern der Ehegatte oder die Ehegattin bei der 
AHV als Erwerbstätiger oder Erwerbstätige gilt und mindestens den 
doppelten Mindestbeitrag, also CHF 992 pro Kalenderjahr, entrichtet.
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Änderungen auf 1. Januar 2020
Beiträge an die freiwillige Versicherung
 Der Mindestbeitrag an die freiwillige Versicherung wird von CHF 922 auf 

CHF 950 angehoben. 

 Die Obergrenze erhöht sich von CHF 23'050 auf CHF 23'750. 

bisher neu
AHV 8,4 % 8,7 %
IV 1,4 % 1,4 %
Total AHV/IV 9,8 % 10,1 %
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Beitragssätze 2020

Beiträge USE 
(in Prozent der Lohnsumme)

Beiträge ANobAG
(in Prozent der Lohnsumme)

AHV/IV/EO 10,55 10,55
ALV 1 
(bis Einkommen von CHF 148’200) 

2,2 2,2

ALV 2
(ab Einkommen von CHF 148’201)

1,0 1,0

FAK 1,7 1,7
Verwaltungskosten 5,0 – 0,1

der Beiträge
5,0 – 0,1

der Beiträge
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Beitragssätze 2020

Beiträge SE 
(in Prozent des jährlichen 
Einkommens)

Beiträge NE 

AHV/IV/EO 5,344 – 9,95 CHF 496 – CHF 24'800 
ALV 1 
(bis Einkommen von CHF 148’200) 

– –

ALV 2
(ab Einkommen von CHF 148’201)

– –

FAK 1,7
(bis jährliches Einkommen 

von CHF 148’200) 

–

Verwaltungskosten 5,0 bis 0,6 
der Beiträge

5,0 bis 0,6 
der Beiträge



Der neue AHV-Beitragssatz von 8,7 % gilt für Lohnzahlungen ab Januar 
2020, auch wenn diese das Kalenderjahr 2019 oder früher betreffen. 

Bei nachträglichen Lohnzahlungen sind folgende Bestimmungen zu 
beachten:

 Bestimmungsprinzip

 Realisierungsprinzip

 Vorschriften über die Verbuchung auf dem individuellen Konto
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AHV-Beitragssatz ab 1. Januar 2020



Ob eine nachträgliche Lohnzahlung dem Beitrag unterliegt, beurteilt 
sich nach den Vorschriften, die für jenen Zeitraum gelten, für den die 
nachträgliche Lohnzahlung bestimmt ist. 

Das Bestimmungsprinzip ist somit massgebend für die Antwort auf 
folgende Fragen:

 Sind die Voraussetzungen für die Beitragspflicht erfüllt?

 Ist der AHV-Rentnerfreibetrag anwendbar?

 Sind ALV-Beiträge zu entrichten?
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Bestimmungsprinzip



Beispiel 1:

Lehrling Y wird im April 2020 18 Jahre alt. Im Januar 2020 wird ihm ein 
anteilmässiger 13. Monatslohn in der Höhe von CHF 1'000 ausgerichtet, 
welcher die Tätigkeit von August bis Dezember 2019 betrifft. 

Auf dem Bonus sind keine Beiträge zu entrichten, da es sich um eine 
Zusatzvergütung für eine Erwerbstätigkeit im Jahr 2019 handelt. 
Da der Lehrling im Jahr 2019 erst 17 Jahre alt war, war dieser von der 
Beitragspflicht befreit (AHVG Art. 3 Abs. 2 lit a). 
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Bestimmungsprinzip



Beispiel 2:

X geht am 31. Dezember 2019 mit 65 Jahren in Pension. Ihm wird im 
Januar 2020 ein Bonus in der Höhe von CHF 20‘000 für seine langjährigen 
Dienste zugesprochen. 

Auf dem Bonus kann kein Altersfreibetrag abgezogen werden, da sich 
die Zusatzvergütung auf eine Erwerbstätigkeit bezieht, welche vor 
Erreichen des ordentlichen Rentenalters ausgeübt worden ist. Beiträge 
an die Arbeitslosenversicherung (ALV) sind ebenfalls zu entrichten. 
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Bestimmungsprinzip



Bei nachträglichen Lohnzahlungen erfolgt die Abrechnung der Beiträge 
nach dem Realisierungsprinzip. Das Realisierungsprinzip ist somit 
massgebend für 

 den Beitragssatz: es ist derjenige im Zeitpunkt der Auszahlung oder 
Gutschrift der Nachzahlung anzuwenden

 die Höhe eines allfälligen Freibetrages bei Arbeitnehmenden im 
Rentenalter (Altersfreibetrag, Art. 6quater AHVV)

 die Grenzwerte der Beiträge an die ALV (ALV 1 und ALV 2)

 die Höhe der geringfügigen Löhne, von denen nur auf Verlangen der 
versicherten Person Beiträge erhoben werden (Art. 34d AHVV)
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Realisierungsprinzip



Beispiel 3:

Z erhält im Januar 2020 eine Erfolgsbeteiligung in der Höhe von 
CHF 10'000, welche auf die Tätigkeit im Jahr 2019 zurückzuführen ist. 

Auf dem Betrag von CHF 10'000 sind AHV-Beiträge von 8,7 Prozent 
zu entrichten, da die Auszahlung erst im Jahr 2020 erfolgt.  
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Realisierungsprinzip



Die beitragspflichtigen Einkommen werden im individuellen Konto (IK) im 
Jahr eingetragen, in dem sie ausbezahlt wurden. Die Einkommen werden 
jedoch im Erwerbsjahr eingetragen, wenn der Arbeitnehmer

 zum Zeitpunkt der Lohnauszahlung nicht mehr für den Arbeitgeber 
tätig ist

 den Beweis erbringt, dass das beitragspflichtige Einkommen von einer 
Erwerbstätigkeit stammt, die in einem früheren Jahr ausgeübt wurde 
und für die weniger als der Mindestbeitrag entrichtet wurde
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Individuelles Konto



Lohnzahlungen für frühere Jahre müssen nur dann als separate 
Lohnnachträge gemeldet werden, wenn der betreffende Arbeitnehmende 
im Auszahlungsjahr nicht mehr für den Arbeitgeber tätig ist. 

In allen anderen Fällen sind auch nachträgliche Lohnzahlungen im Jahr 
der Realisierung mittels ordentlicher Lohndeklaration zu deklarieren.
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Lohnnachträge



Internationale Abkommen 
und Entsendungen
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Thomas Bösch | ABTEILUNGSLEITER BEITRÄGE



 Seit 1. Januar 2019

 Seit 1. September 2019

 Seit 1. Oktober 2019
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Neue Vertragsstaaten

Brasilien

Serbien Montenegro

Kosovo



 Unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert: 

 In Verhandlungen:

1) Bis zum Inkrafttreten des neuen Abkommens gilt das Abkommen mit Ex-Jugoslawien
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Neue Vertragsstaaten

Bosnien-
Herzegowina1)

Tunesien

ArgentinienAlbanien Peru



 Vereinbarung CH-UK steht (sowohl soft- wie auch hard-BREXIT)

 Ziel: Für Personen, die heute unter das Freizügigkeitsabkommen (FZA) 
fallen, soll sich möglichst wenig ändern

 Das Abkommen schützt nur bestehende Rechte

 Gilt nicht für Personen, die sich nach dem Austritt zwischen UK und der 
Schweiz bewegen

 Es gilt ohnehin eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 2020. 
Während dieser Zeit gelten noch die alten Regeln
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BREXIT und 
die schweizerische Sozialversicherung
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BREXIT und 
die schweizerische Sozialversicherung

https://www.youtube.com/watch?v=fzg1QGogJTI&feature=youtu.be


 Grundsatz Abkommen EU/EFTA: 
Unterstellung in einem einzigen Staat 

 Grundsatz Sozialversicherungsabkommen: 
Unterstellung am Erwerbsort 

 Abweichungen bei allen Abkommen

 Entsendungen 

 Spezialkategorien (Beamte, Flug- oder Kabinenbesatzungs-
personal, Schiffspersonal)
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Grundsätze der Abkommen



 Vorübergehende Dauer
 Gewöhnliche nennenswerte Geschäftstätigkeit des Arbeitgebers

im Ursprungsland 
 Vorhergehende Versicherung im Ursprungsland
 Kein Auswechseln der Entsandten
 Direkte Bindung an den Arbeitgeber in der CH
 Staatsangehörigkeit
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Voraussetzungen einer Entsendung



 Befreiung Versicherungs- und Beitragspflicht im Einsatzland 

 Rechte & Pflichten des CH Sozialversicherungsrechts bleiben 
massgebend  / Versicherungsunterstellung bleibt unverändert

 Beiträge Arbeitnehmer und Arbeitgeber an AHV/IV/EO, ALV, BV, UV 
und Familienzulagen

 Krankenversicherung gemäss KVG 

 Anspruch auf Familienleistungen (Export)

 Entsendedauer: 24 Monate (Verlängerung bis total 6 Jahre möglich)
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Entsendung: EU-Abkommen



 Befreiung Versicherungs- und Beitragspflicht im Einsatzland nur 
von Zweigen im Anwendungsbereich des Abkommens (KVG oft 
nicht geregelt)

 Rechte & Pflichten des CH Sozialversicherungsrechts bleiben 
massgebend  / Versicherungsunterstellung bleibt unverändert

 Beiträge Arbeitnehmer und Arbeitgeber an AHV/IV/EO, ALV, BV, UV 
und Familienzulagen

 Familienzulagen: Kaufkraftanpassung
 Entsendungsdauer: 12 - 78 Monate (je nach Abkommen)
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Entsendung: Vertragsstaaten



 Tätigkeit für CH-Arbeitgeber im Ausland 
 5 aufeinander folgende Vorversicherungsjahre in der schweizerischen 

AHV/IV (unmittelbar vorher) 
 Antrag durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer innert 6 Monaten 
 Keine Befreiung von einer allfälligen Versicherungs- und 

Beitragspflicht im Einsatzland (Doppelversicherung möglich) 
 Familienzulagen: Kaufkraftanpassung
 Entsendungsdauer: grundsätzlich unbefristet 
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«Entsendung» in Nichtvertragsstaaten



EU/EFTA und Vertragsstaaten:

 Entsendungsvoraussetzungen prüfen / einhalten
 Bei Vertragsstaaten: Beitragspflicht im Ausland abklären / 

Zusätzliche Krankenversicherungsdeckung? 
 Entsendebescheinigung beantragen (via ALPS)

Nichtvertragsstaaten:
 Weiterführungsversicherung AHV beantragen (via ALPS)
 Beitragspflicht im Ausland abklären und Versicherungsdeckung 

sicherstellen
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Was muss ich tun…

26. November 2019



Antrag erfassen über ALPS
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Entsendebescheinigungen
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Investition in die Eingliederung 
lohnt sich
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Heidi Schwander | ABTEILUNGSLEITERIN IV-STELLE
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Entwicklung der Neurenten



ZIEL
komplette Sanierung und Gesundung der IV bis 2030

Entwicklung von der Rentenversicherung hin zur 
Eingliederungsversicherung

 4. IVG-Revision (2004) 4 Rentenstufen, RAD

 5. IVG-Revision (2008) FEFI, Ausbau der Integrations- und 
Eingliederungsmassnahmen 

 6. IVG-Revision (2012) Verstärkung der Eingliederung aus Rente
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Vergangene Revisionen



 Drei Hauptelemente
 Früherer Eingriff bei Kindern und Jugendlichen: 

Meldung an IV schon ab 13. Altersjahr, wenn der Eintritt in das 
Berufsleben gefährdet ist

 Psychisch beeinträchtigte Personen bereits erfassen, wenn eine 
längere Arbeitsunfähigkeit droht (Arbeitsunfähigkeit nicht 
Voraussetzung)

 Stufenloses Rentensystem
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Weiterentwicklung der IV



NÖTIGE INVESTITIONEN
 Ausbau der Massnahmen

Zunahme der Massnahmekosten
Zunahme der Taggeldkosten

 Ausbau Personalressourcen der IV-Stellen

 LOHNT SICH DIE INVESTITION?
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Stärkung der Eingliederung



10vor10, SRF 1, 9. August 2019:
Arbeit statt IV-Rente 

https://www.srf.ch/news/schweiz/weniger-rentenzahlungen-iv-spart-dank-
wiedereingliederung-hunderte-millionen
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Sicht der Versicherten

https://www.srf.ch/news/schweiz/weniger-rentenzahlungen-iv-spart-dank-wiedereingliederung-hunderte-millionen


Business Case "Wirtschaftlichkeit der 4. / 5. / 6. IVG-Revision"

 Haben der Ausbau von Leistungen, Massnahmen und Personal und die 
damit verbundenen zusätzlichen Kosten eine entsprechende positive 
Wirkung erzeugt?
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Sicht der Versicherung



Als Basisjahr gilt das letzte Jahr vor dem in Kraft treten der 4. IVG-Revision (2003)

 Kapitalisierte und abdiskontierte Kosteneinsparungen aus IV-Neurenten + 
 Kapitalisierte und abdiskontierte Kosteneinsparungen aus IV-Kinderrenten + 
minus -
 Kosten / Mehrkosten für Taggelder + 
 Kosten / Mehrkosten für Frühinterventionsmassnahmen + 
 Kosten / Mehrkosten für Integrationsmassnahmen + 
 Kosten / Mehrkosten für Massnahmen beruflicher Art + 
 Kosten / Mehrkosten für Abklärungsmassnahme + 
 Kosten / Mehrkosten für IV-Stellen 
gleich =
 Ergebnis
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Berechnung des Business Case 
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Ergebnisse
Ergebnis des Jahres Business Case 

(in CHF)

2012 
(6. IVG-Revision) -802'347'253 

2013 -969'794'525 

2014 -938'111'773 

2015 -863'488'230 

2016 -798'183'572 

GESAMTPERIODE 
2004 - 2016 -9'960'408'145 

Durchschnitt 
pro Jahr -766'185'242 

Ergebnis des Jahres Business Case 
(in CHF)

2004 
(4. IVG-Revision) 400'490'527 

2005 -478'731'966
2006 -1'702'352'500 
2007 -1'379'511'218 

2008 
(5. IVG-Revision) -454'816'901 

2009 -643'031'967 
2010 -692'641'739 
2011 -637'887'028 
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Entwicklung der Neurenten
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Entwicklung der IV-Schuld



 Eingliederung lohnt sich – für die Versicherten wie die Versicherung

 Wir sind auf dem richtigen Weg

 Eingliederung braucht Ressourcen

 Eingliederung gelingt nur in Zusammenarbeit mit Ihnen als 
Arbeitgebende
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Was bedeuten die Zahlen?



Blick in die Zukunft:
Änderungen und Revisionen
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Rolf Lindenmann  | DIREKTOR



 ATSG: Observationen 
 AHV 21 (Stabilisierung der AHV)
 Weiterentwicklung der IV
 EL-Reform
 ATSG-Reform
 Familienzulagen
 Vaterschaftsurlaub
 Adoptionsurlaub
 Gesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 

und Angehörigenbetreuung
 CO2-Rückvergütung
 Gesetz Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere Arbeitslose
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Übersicht



Gesetzliche Grundlage für Observationen sind geschaffen 
(1. Oktober 2019)

 Qualifizierung der Observanten

 Zeitliche Beschränkung

 Örtliche Beschränkung

 Parteistellung der Sozialversicherungen im Strafverfahren
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ATSG: Observationen



 Reformvorlage AHV 21 mit dem Ziel, die AHV finanziell bis 2030 zu sichern und das 
Leistungsniveau zu erhalten. Inkrafttreten 1. Januar 2022

 Angleichung des Referenzalters: Schrittweise Erhöhung des Frauenrentenalters 
von 64 auf 65.

 Frauen mit Jahrgängen 1959 bis 1967 können die Rente mit weniger starker Kürzung 
vorbeziehen. Bei Jahreseinkommen bis 56'880 CHF kann die Frau die Rente sogar ohne 
Kürzung vorbeziehen. Frauen mit tiefen bis mittleren Einkommen, die bis zum Referenzalter 
oder darüber hinaus arbeiten, erhalten eine höhere Altersrente.

 Flexibilisierung: Freie Wahl zwischen 62 und 70, mit Teilvorbezug und Teilaufschub
 Bei Erwerbstätigkeit über Referenzalter hinaus kann durch die Beiträge die Rente erhöht 

werden.
 Aktualisierung der Kürzungssätze und Aufschubszuschläge
 Zusatzfinanzierung mit einer Erhöhung der MWST um 0,7 Prozent (ohne STAF wären 1,8 

Prozent nötig). 
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AHV 21 (Stabilisierung der AHV)



 Drei Hauptelemente:
 Früherer Eingriff bei Kinder und Jugendlichen: Meldung an IV schon ab 

13. Altersjahr, wenn der Eintritt in das Berufsleben gefährdet ist
 Psychisch beeinträchtigte Personen bereits erfassen, wenn eine längere 

Arbeitsunfähigkeit droht (Arbeitsunfähigkeit nicht Voraussetzung)
 Stufenloses Rentensystem

 Weitere Elemente:
 Korrektur von Fehlanreizen bei den IV-Taggeldern: Junge Versicherte 

erhalten häufig ein Taggeld, das höher ist als ein Lehrlingslohn
 Anpassungen der Liste der Geburtsgebrechen
 Regeln zu den Gutachten: Protokollierung/Tonaufnahmen
 Mehr Transparenz: Publikation einer Liste mit Angaben über alle Gutachter 

und über die attestierten Arbeitsunfähigkeiten
 Inkrafttreten: 1. Januar 2021?
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Weiterentwicklung der IV I



 Stufenloses Rentensystem
 Bei einem Invaliditätsgrad zwischen 40 und 69 Prozent soll ein stufenloses 

Rentensystem eingeführt werden
 Arbeit soll sich lohnen: Wegen des Schwelleneffekts ist dies heute nicht 

immer der Fall
 Vollrente ab 70 Prozent
 Verbesserungen bei Renten zwischen 40 und 59 Prozent
 Verschlechterungen bei Renten zwischen 60 und 69 Prozent

 Bestrittene Punkte Nationalrat/Ständerat: 
 Besitzstand: Ständerat für Alter 55, Nationalrat für Alter 60
 Kürzung der Kinderrenten: Ständerat keine Kürzung, Nationalrat Kürzung 

von 40 auf 30 %
 Gutachten: Ständerat für Tonaufnahmen, Nationalrat für Protokollierung
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Weiterentwicklung der IV II



 Anhebung der Mietzinsmaxima

 Stärkere Berücksichtigung des Vermögens
- Einführung Eintrittsschwelle (CHF 100'000 für Alleinstehende)
- Einführung Rückerstattungspflicht nach dem Tod des EL-Bezügers, sofern noch Vermögen über CHF 40'000 
vorhanden ist

 Senkung Vermögenfreibeträge

 Neue Regelung für den Lebensbedarf von Kindern evtl. mit Übernahme von Betreuungskosten

 Anrechnung von 80 % des Einkommens des Ehegatten

 Krankenversicherungsprämie: tatsächliche Ausgaben, nicht mehr Richtprämien

 Anpassung der EL-Berechnung für Personen im Heim

 EL-Mindestbetrag wird gesenkt: Bisher mindestens Richtprämie

 Massnahme in der 2. Säule für ältere Arbeitslose: Verbleib in der bisherigen PK

 Spareffekt: ca. 450 Mio. CHF/Jahr

 Inkrafttreten voraussichtlich 1. Januar 2021
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EL-Reform



Folgende Anpassungen sind beschlossen:
 Kein Leistungsanspruch, falls eine versicherte Person sich einem Straf-

oder Massnahmenvollzug entzieht
 Rückforderungsansprüche erlöschen drei Jahre nach Kenntnis, 

spätestens aber fünf Jahre nach erfolgter Zahlung
 Kostenverlegung bei Observationen 
 Vorsorgliche Einstellung der Leistungen, sofern die versicherte Person 

die Meldepflicht verletzt hat

 Inkrafttreten voraussichtlich 1. Januar 2021
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ATSG-Reform



Zwei Änderungen sind beschlossen:
1. Anspruch auf (höhere) Ausbildungszulagen besteht ab Beginn der 

nachobligatorischen Ausbildung (z. B. Lehre), frühestens aber ab dem 
15. Altersjahr.

2. Wenn für ein Kind nicht von Seiten des Kindsvaters Anspruch auf 
Familienzulagen besteht, haben Frauen, welche arbeitslos sind, 
während den 98 Tagen, während sie Mutterschaftsentschädigung 
beziehen, keinen eigenständigen Anspruch auf Familienzulagen. 
Diese Lücke wird nun geschlossen.

 Inkrafttreten voraussichtlich 1. August 2020
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Familienzulagen



 Initiative wurde eingereicht für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub
 Parlament beschloss einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub
 Initiative wurde in der Zwischenzeit zurückgezogen
 Gesetz wurde in Rekordzeit durch die Räte gepeitscht
 Folgende Eckwerte sind vorgesehen:

 Die 14 Tage können einzeln innerhalb der ersten sechs Monate nach der Geburt 
bezogen werden. Arbeitgeber rechnet mit der Ausgleichskasse ab (wie bei EO). 
Einmalige Auszahlung wenn alle Tage bezogen worden sind, spätestens nach 
sechs Monaten

 Durchführung via EO, Finanzierung wie EO
 Mit Erhöhung des EO-Beitragssatzes von heute 0,45 auf neu 0,5 %

 Ziel: Inkrafttreten spätestens 1. Januar 2021 (Referendum läuft zur Zeit)
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Vaterschaftsurlaub



Eckwerte:

 Zwei Wochen

 Innerhalb eines Jahres ab Adoption

 Urlaub kann auf beide Elternteile nach Wunsch aufgeteilt werden

 Abwicklung wie EO-Entschädigung

 Ziel: Inkrafttreten spätestens 1. Januar 2021 (analog Vaterschaftsurlaub)
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Adoptionsurlaub



Folgende Änderungen sind geplant:
 Kurzzeitiger Urlaub für die Betreuung Angehöriger: Drei Tage pro Ereignis, 

höchstens aber zehn Tage pro Jahr (Anpassungen im OR)
 14-wöchiger Betreuungsurlaub für Eltern von gesundheitlich schwer 

beeinträchtigten Kindern. Der Urlaub muss innerhalb von 18 Monaten bezogen 
werden (Ergänzung via EO)

 Betreuungsgutschrift AHV wird ausgeweitet auf Personen mit leichter 
Hilflosigkeit (bisher nur bei mittlerer oder schwerer) und ausserdem auf 
Lebenspartner (mindestens fünf Jahre Zusammenleben)

 Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag bei Kindern im Spital: 
Sistierung der Leistungen erst nach einem Monat

 Inkrafttreten: Möglicherweise per 1. Januar 2021
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Gesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung



Folgende Änderung ist geplant:

 Heute berechnet sich die CO2-Rückvergütung durch die 
Ausgleichskassen an die Unternehmen auf der Basis des 
AHV-pflichtigen Lohnes

 Neu gilt nur noch die ALV-pflichtige Lohnsumme 
(ALV-Plafond z. Z. bei CHF 148'200)

 Inkrafttreten voraussichtlich 1. Januar 2021
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CO2-Rückvergütung



 Für Personen, die nach dem 60. Altersjahr von der Arbeitslosenversicherung 
ausgesteuert werden. Diese Bedingung erfüllen Personen, die mit 58 Jahren 
(oder später) die Stelle verloren haben und eine Mindestbeitragszeit von 
22 Monaten in der ALV erfüllt haben

 Mindestens 20 Jahre in der AHV versichert, Mindesterwerbseinkommen von 
CHF 21'330 pro Jahr

 Vermögen kleiner als CHF 100'000 für Alleinstehende bzw. CHF 200'000 
für Ehepaare

 Keine Rente der IV, kein Vorbezug der AHV
 Exportpflicht der ÜL in EU/EFTA

 Inkrafttreten auf 1. Januar 2021
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Gesetz Überbrückungsleistungen (ÜL) 
für ältere Arbeitslose


